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Herrn Vorsitzenden des  
Innen- und Rechtsausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Thomas Rother, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 

Kiel,  2. Dezember 2011 

Gesetzentwurf zur Neuregelung des Besoldungs- und Beamtenversorgungsrechts in 
Schleswig-Holstein (Drs. 17/1267); 
hier: Zuleitung des redaktionellen Änderungsbedarfs und der in der Sitzung vom 30. 
November 2011 zu Top 5 a) und b) erbetenen Zahlen 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der Anlage 1 übersende ich die in der Sitzung am 30. November 2011 avisierte Unterla-

ge mit den sich nach aktuellem Beratungsstand ergebenden redaktionellen Änderungen in 

Anknüpfung an die Verschiebung des Zeitpunktes des Inkrafttretens auf den 1. März 2012.  

Die Änderungen berücksichtigen insbesondere die zum 1. Januar 2012 wirksame Erhö-

hung der Besoldung und Beamtenversorgung aufgrund des Besoldungs- und Versor-

gungsanpassungsgesetzes (BVAnpG 2011/2012) vom 16. Juni 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 

188). Dazu werden einzelne notwendige redaktionelle Berichtigungen bzw. Klarstellungen 

vorgenommen. Umdruck 17/2492, der die Folgerungen des BVAnpG 2011/2012 für ein In-

krafttreten in 2011 beinhaltet, ist damit obsolet. 

In Anlage 2 ist die – soweit möglich - erbetene Bewertung der finanziellen Auswirkungen 

des Änderungsantrages in Umdruck 17/3186 und der erörterten Änderung des Sonderzah-

lungsgesetzes zur Streichung der Stichtagsregelung für Elternzeiten beigefügt. Bezüglich 

des Änderungsantrages wird ergänzend auf die Bewertung des Finanzministeriums in Um-
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druck 17/2575 (entsprechend der Einzelvorschriften aufgebaut) verwiesen, da der Ände-

rungsantrag eine Reihe der darin bewerteten Positionen der Verbände aufgreift.   

Für weitere fachliche Stellungnahmen stehen die Vertreter des Finanzministeriums in der 

nächsten Ausschusssitzung gerne zur Verfügung.  

Mit freundlichem Gruß 
gez. Dr. Olaf Bastian 



Anlage 1 

Änderung des Entwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung des Besoldungs- und 
Beamtenversorgungsrechts in Schleswig-Holstein  (Drs. 17/1267) 

Der Gesetzentwurf (Drs. 17/1267) wird wie folgt geändert: 

I. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst: 

„Inhaltsübersicht 

Artikel 1 Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein 

Artikel 2 Besoldungsüberleitungsgesetz Schleswig-Holstein 

Artikel 3 Beamtenversorgungsgesetz Schleswig-Holstein 

Artikel 4 Änderung des Landesbeamtengesetzes 

Artikel 5 Änderung des Abgeordnetengesetzes 

Artikel 6 Änderung des Landesministergesetzes 

Artikel 7 Änderung des Landesversorgungsrücklagegesetzes 

Artikel 8 Änderung des Landesdisziplinargesetzes 

Artikel 9 Änderung des Gesetzes über die Gewährung jährlicher Sonder-

zahlungen 

Artikel 10 Änderung des Landesrichtergesetzes 

Artikel 11 Änderung der Kommunalbesoldungsverordnung 

Artikel 12 Änderung der Stellenobergrenzenverordnung für Kommunalbeam-

tinnen und Kommunalbeamte 

Artikel 13 Änderung der Stellenobergrenzenverordnung 

Artikel 14 Änderung der Leistungsstufenverordnung 

Artikel 15 Änderung der Leistungsprämienverordnung 

Artikel 16 Änderung der Hochschul-Leistungsbezüge-Verordnung 

Artikel 17 Änderung der Mehrarbeitsvergütungsverordnung Schleswig-

Holstein 
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Artikel 18 Änderung der Landesverordnung zur Abgeltung der Bürokosten 

der Gerichtsvollzieher 

Artikel 19 Änderung der Mutterschutzverordnung 

Artikel 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten von Vorschriften“ 

Begründung: 

Redaktionelle Berichtigung zur Berücksichtigung von Artikel 10.  

II.  Artikel 1 (Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein – SHBesG (wird wie folgt 

geändert) 

1. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 entfällt. 
b) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden Absätze 3 und 4. 
c) Im neuen Absatz 4 wird die erste Klammerangabe wie folgt gefasst:  
„(GVOBl. Schl.-H. S. 113)“ 

Begründung:  
Redaktionelle Änderungen insbesondere zur Übernahme der mit dem Besol-
dungs- und Versorgungspassungsgesetz 2011/2012 vom 16. Juni 2011 (GVoBl 
Schl.-H. S. 188) geregelten Bezügeanpassungen für 2011 und 2012. Die Ausset-
zung der Verminderung der Anpassungen im Zusammenhang mit dem Aufbau 
der Versorgungsrücklage ist aufgrund der achten Anpassung zum 1.4.2011 ab-
geschlossen und wird mit der ersten Anpassung zum 1.1.2012 wieder aufge-
nommen.   

2. In § 39 Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe „Nr. 7“ ersetzt durch die Angabe „Nr. 6“. 

Begründung: 
Redaktionelle Berichtigung.   

3. In § 67 Abs. 2 wird die Angabe „Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2010 
(GVOBl. Schl.-H. S. 452)“ ersetzt durch die Angabe „Artikel 5 des Gesetzes vom 
16. Juni 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 188)“. 

Begründung: 
Redaktionelle Anpassung an den aktuellen Gesetzesstand.  
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4. § 79 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Für Zeiten ab dem 1. Januar 2003 bis zum 31. März 2011 ist der Prozentsatz 
des § 10 Abs. 1 Satz 2 vervielfältigt mit dem jeweiligen in § 69 e Abs. 3 und 4 des 
Beamtenversorgungsgesetzes - Überleitungsfassung Schleswig-Holstein - in der 
bis zum …(einsetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten dieses Gesetzes) gel-

tenden Fassung genannten Faktor anzuwenden.“  

Begründung:  
Redaktionelle Folgeänderung aufgrund des Besoldungs- und Versorgungsan-
passungsgesetzes 2011/2012). 

5. In Anlage 1 wird der Text zu Besoldungsgruppe A 5 wie folgt gefasst: 

„Besoldungsgruppe A 5

B e t r i e b s a s s i s t e n t i n oder  B e t r i e b s a s s i s t e n t  1) 2)

Erste Justizhauptwachtmeisterin oder Erster Justizhauptwachtmeister 2) 3) 

O b e r a m t s m e i s t e r i n  oder  O b e r a m t s m e i s t e r  2) 4)

O b e r b e t r i e b s m e i s t e r i n  oder  O b e r b e t r i e b s m e i s t e r  2)

������
1)  Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6. 
3) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8  
4)  Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8, wenn sie oder er im Sitzungsdienst der Gerichte 

eingesetzt ist.“ 

Begründung: 
Redaktionelle Änderungen zur korrekten Übernahme der Fußnoten aus dem bis-
herigen Recht.  

6. In Besoldungsgruppe A 10 wird nach der Amtsbezeichnung „Polizeioberkommis-
sarin oder Polizeikommissar“ die Fußnote 4) angefügt und wie folgt gefasst: 

„4) Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Polizei, Laufbahn-
zweig Wasserschutzpolizeidienst, wenn ein Befähigungszeugnis nach der Schiffsoffi-
ziers-Ausbildungsverordnung nach Maßgabe der Polizeilaufbahnverordnung vorliegt.“
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Begründung:  

Redaktionelle Anpassung an die bisher geltende Rechtslage für den Bereich der 
Wasserschutzpolizei. 

7. In Besoldungsgruppe A 13 wird in Fußnote 2 am Satzende ein Punkt eingefügt. 

Begründung: 
Redaktionelle Berichtigung. 

8. In Besoldungsgruppe A 16 wird folgende Amtsbezeichnung angefügt: 

„Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung“ 

Begründung: 
Redaktionelle Berichtigung zur Übernahme der bisher in der Landesbesoldungs-
ordnung ausgebrachten Amtsbezeichnung. 

9.  Die Anlagen 5 bis 8 werden wie folgt gefasst:  
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Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro)

  Stufe 1 Stufe 2 

  (§ 44 Abs. 1 SHBesG) (§ 44 Abs. 2 SHBesG) 

Besoldungsgruppen A2 bis A 8 110,98 210,68 

übrige Besoldungsgruppen 116,56 216,27 

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind 

um 99,71 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 309,10 Euro. 

Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 2 bis A 5

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besol- 
dungsgruppen A 2 bis A 5 um je 5,11 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind  

in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 3 um je 25,56 Euro,  

in Besoldungsgruppe A 4 um je 20,45 Euro und 
in Besoldungsgruppe A 5 um je 15,34 Euro. 

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe 
zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.  

Anrechnungsbetrag nach § 43 Abs. 2 Satz 1 SHBesG 

- in den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8: 103,17 Euro

- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 109,52 Euro 
�

�

  
�
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Anwärtergrundbetrag (Monatsbeträge in Euro)

Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der Anwär-
ter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes un-

mittelbar eintritt 
Grundbetrag 

A 2 bis A 4 834,04 

A 5 bis A 8 954,33 

A 9 bis A 11 1008,12 

A 12 1147,39 

A 13 1179,08 

A 13 + Zulage (§ 47 Nr. 2 Buchstabe c SHBesG) 
oder R 1 

1213,87 

�

�
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Begründung: 

Die Anlagen berücksichtigen die Besoldungsanpassungen zum 1. April 2011 und 1. 
Januar 2012 nach dem Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2011/2012 
vom 16. Juni 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 188).  

III.  Artikel 2 (Besoldungsüberleitungsgesetz Schleswig-Holstein – SHBesÜG) 
wird wie folgt geändert: 

In § 2 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2010 
(GVOBl. Schl.-H. S. 452)“  durch die Angabe „Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Juni 
2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 188)“ ersetzt.   

Begründung: 

Redaktionelle Anpassung an den aktuellen Regelungsstand. 

IV.  Artikel 3 (Beamtenversorgungsgesetz Schleswig-Holstein –SHBeamtVG) 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 12 Abs. 1 Satz 1 ist im 2. Halbsatz das Wort „Tage“ durch das Wort „Ta-
gen“ zu ersetzen.  

Begründung: 
Redaktionelle Berichtigung 

2. § 16 Abs. 6 und § 17 Abs. 5 werden gestrichen.  

Begründung: 

Die Übergangsvorschriften sind aufgrund der Anpassung der Besoldung und Be-
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amtenversorgung zum 1. April 2011 (achte Anpassung) überholt.   

3. In § 35 Absatz 5 wird Satz 1 gestrichen. 

Begründung:  
Die Begründung zu Ziff. 2 gilt entsprechend. 

4. In § 40 werden in Absatz 3 Satz 1 die Worte „in Verbindung mit § 16 Abs. 6“ so-
wie Absatz 4 gestrichen.  

Begründung: 
Die Begründung zu Ziff. 2 gilt entsprechend. 

5. a) In § 41 Abs. 3 werden nach dem Wort „Zeitpunkt“ die Worte „des Eintritts in 
den Ruhestand infolge des Einsatzunfalls oder“ eingefügt. 
�

b) § 41 Abs. 4 wird gestrichen. 

Begründung: 

a) Redaktionelle Berichtigung; genau wie nach Absatz 1 wird ein erhöhtes Unfall-
ruhegehalt nur gezahlt, wenn beim Eintritt in den Ruhestand – und nicht zum Un-
fallzeitpunkt – ein dienstunfallbedingter Grad der Schädigungsfolgen von mindes-
tens 50 vom Hundert vorliegt. 

b) Die Begründung zu Ziff. 2 gilt entsprechend. 

6. § 54 Abs. 5 wird gestrichen. 

Begründung: 
Die Begründung zu Ziff.2 gilt entsprechend. 

7. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 4 wird die Angabe „2,28 €“ ersetzt durch die Angabe „2,35 Euro“ 
b) In Absatz 7 wird die Angabe „0,76 Euro“ durch die Angabe „0,78 Euro“ und die 
Angabe „0,57 Euro“ durch die Angabe „0,59 Euro“ ersetzt.  

Begründung: 

Die vorgesehenen Beträge berücksichtigen die linearen Anpassungen der Bezü-
ge zum 1. April 2011 und 1. Januar 2012.  
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8. § 59 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 3 wird die Angabe „1,52 €“ durch die Angabe „1,57 Euro“ und die An-
gabe „0,76 €“ durch die Angabe „0,78 Euro“ ersetzt.

Begründung: 

Die vorgesehenen Beträge berücksichtigen die linearen Anpassungen der Bezü-
ge zum 1. April 2011 und 1. Januar 2012. 

9. § 60 wird wie folgt geändert:  
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert 

aa) In Nr. 1 wird die Angabe „1,82 Euro“ durch die Angabe „1,88 Euro“, die 
Angabe „1,37 Euro“ durch die Angabe „1,41 Euro“ und die Angabe „0,92 Eu-
ro“ durch die Angabe „0,95 Euro“ ersetzt.  

bb) In Nr. 2 wird die Angabe „1,22 Euro“ durch die Angabe „1,26 Euro“ und 
die Angabe „0,82 Euro“ durch die Angabe „0,84 Euro“ ersetzt.   

cc) In Nr. 3 wird die Angabe „0,60 Euro“ durch die Angabe „0,62 Euro“ er-
setzt.  

b) In Absatz 3 wird die Angabe „0,76“ Euro durch die Angabe „0,78 Euro“ er-
setzt.  

Begründung: 

Die vorgesehenen Beträge berücksichtigen die linearen Anpassungen der Be-
züge zum 1. April 2011 und 1. Januar 2012.  

10. § 61 Abs. 4 wird gestrichen.  

Begründung: 
Die Begründung zu Ziff. 2 gilt entsprechend.  

11. In § 64 Abs. 2 Nr. 3 wird der letzte Halbsatz gestrichen. 

Begründung: 
Die Begründung zu Ziff. 2 gilt entsprechend. 

12. § 65 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 6 wird gestrichen 
b) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6. 

Begründung: 
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zu a) Die Begründung zu Ziff. 2 gilt entsprechend. 
zu b) Es handelt sich um eine Folgeänderung. 

13. In § 66 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte „unter Berücksichtigung von § 16 
Abs. 6“ gestrichen. 

Begründung: 
Die Begründung zu Ziff. 2 gilt entsprechend. 

14. § 67 Abs. 9 wird gestrichen.  

Begründung: 
Die Begründung zu Ziff. 2 gilt entsprechend.   

15. § 77 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 2 werden die Sätze 4 und 5 gestrichen.
b) In Absatz 9 Satz 1 wird nach der Angabe „§ 12 Abs. 1“ die Angabe „in Verbin-
dung mit § 87“ eingefügt.  

Begründung: 
zu a) Die Begründung zu Ziff. 2 gilt entsprechend.   
zu b) Redaktionelle Klarstellung, dass die Übergangsregelung in § 87 Anwen-
dung findet. 

16. In § 78 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Weiteren“ durch das Wort „weiteren“ ersetzt. 

Begründung: 
Redaktionelle Berichtigung 
  

17. § 82 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „66 Abs.1 Nr. 1, 2, 3, 5 und 6 sowie Abs. 2 bis 
8“ durch die Angabe „66 mit Ausnahme des § 66 Abs. 1 Nr. 4“ ersetzt.  

b) In Nummer 2 wird der Halbsatz „ , § 16 Abs. 6 ist entsprechend anzuwen-
den“ gestrichen.  

c) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
„3. Abweichend von Nummer 1 gilt § 65 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 für Witwen und 
Witwer einer verstorbenen Empfängerin oder eines verstorbenen Empfängers 
von Unfallruhegehalt nach § 40 mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Zahl 
„71,75“ die Zahl „75“ tritt.“ 

d) Die Angabe „4.“ und der dazu ausgewiesene Text werden gestrichen. 
e) Die bisherigen Ziff. 5. und 6. werden Ziff. 4. und 5. 
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Begründung: 
Redaktionelle Berichtigungen 

18. § 83 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 wird der letzte Halbsatz gestrichen.

b) Nummer. 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. Bei einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der vor dem … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] einen Dienstunfall erlitten hat und 
in dessen Folge dienstunfähig geworden und nach dem … [einsetzen: Datum 
des Tages vor Inkrafttreten diese Gesetzes] in den Ruhestand versetzt wurde, 
ist § 40 Abs. 3 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Zahl 
„71,75“ die Zahl „75“ tritt.“   

c) Nummer 6 wird wie folgt gefasst 

„6. Für die Witwe eines am …[einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Geset-
zes] vorhandenen Empfängers oder den Witwer einer am …[einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes] vorhandenen Empfängerin von Unfallru-
hegehalt nach § 40 gilt § 65 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 mit der Maßgabe, dass an die 
Stelle der Zahl „71,75“ die Zahl „75“ tritt.“ 

Begründung: 
Die Begründung zu Ziff. 2 gilt entsprechend. 

19. § 84 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „75 %“ durch die Angabe „71,75 %“ er-
setzt. 

b) Absatz 9 wird gestrichen. 

Begründung: 
Die Begründung zu Ziff. 2 gilt entsprechend. 

20. In § 85 Satz 5 werden die Wörter „das Beamtenverhältnis berufen wer-
den“ durch die Wörter „den Ruhestand eintreten“ ersetzt. 

Begründung: 
Redaktionelle Klarstellung, da die bisherige Formulierung ggf. die Fallkonstella-
tion außer Acht lassen würde, in der eine Beamtin oder ein Beamter vor Inkraft-
treten des Beamtenversorgungsgesetzes Schleswig-Holstein reaktiviert wurde 
und nach dessen Inkrafttreten erneut in den Ruhestand eintritt.  
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21. § 86 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Nr. 1 werden nach der Angabe „§§ 64 bis 69“ die Angabe „mit 
Ausnahme des § 66 Abs. 1 Nr. 4“ eingefügt sowie der letzte Halbsatz gestrichen.  

b) Absatz 4 wird gestrichen. 

Begründung: 
In Buchst a) werden zur Klarstellung die erst für nach Inkrafttreten des Gesetzes 
eintretende Versorgungsfälle zu berücksichtigenden Renten nach dem Gesetz 
über die Alterssicherung der Landwirte von der Anwendung ausgenommen. Im 
Übrigen gilt die Begründung zu Ziff. 2 gilt entsprechend. 

22. In § 88 Abs. 3 Nr. 3 werden nach der Angabe „§ 14 Abs. 3“ die Worte „BeamtVG- 
ÜFSH - “ eingefügt.  

Begründung: 
Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung.

V. Artikel 4 (Änderung des Landesbeamtengesetzes) wird wie folgt geändert: 

In dem einleitenden Satz wird die Angabe „Artikel 3 des Haushaltsbegleitgesetzes 
2011/2012 vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 789)“ durch die Angabe 
„Gesetz vom 23. März 2011 (GVOBl. Schl.- H. S. 116)“ ersetzt. 

Begründung:  

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an den aktuellen Gesetzesstand.  

VI. Artikel 5 (Änderung des Abgeordnetengesetzes) wird wie folgt geändert 

1. In der Einleitung wird die Angabe „Gesetz vom 24. August 2010 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 567“ ersetzt durch die Angabe  „Gesetz vom 16. Dezember 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 787)“. 

Begründung: 

Redaktionelle Anpassung an den aktuellen Gesetzesstand. 

2. In Ziff.1 wird die Angabe § 16 Abs. 4“ durch die Angabe „§ 16 Abs. 5“ ersetzt“.  
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Begründung: 

Redaktionelle Anpassung an den aktuellen Gesetzesstand. 

VII. Artikel 6 (Änderung des Landesministergesetzes) wird wie folgt geändert: 

Nr. 5 wie folgt gefasst:  

„§ 16 wird wie folgt gefasst: 

()�	!�
*+�����������������������������*+�����&������

,���������������������������%%	�
�

Für Versorgungsfälle, in denen die Voraussetzungen des § 11 Abs. 1 vor dem 
Inkrafttreten der zweiten auf den … [einsetzen: Datum Tag des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes] folgenden Anpassung der Versorgungsbezüge nach § 80 
SHBeamtVG eingetreten sind, gilt § 11 Abs. 3 in der bis zum 30. Juni 2003 gel-
tenden Fassung. § 69 e Abs. 3 Satz 1 und 3 und Abs. 4 des Beamtenversor-
gungsgesetzes - Überleitungsfassung für Schleswig-Holstein -  in der bis 
zum …(einsetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten dieses Gesetzes) gelten-
den Fassung ist entsprechend anzuwenden;  dies gilt nicht für das gemäß § 11 
Abs. 5 nach zwei Jahren ermittelte Ruhegehalt und die in § 12 geregelte Unfall-
fürsorge.“ “ 

Begründung  

Redaktionelle Änderungen im Hinblick auf den aktuellen Stand der Umsetzung 
der Übergangsregelung unter Berücksichtigung der Bezügeanpassungen zum 1. 
April 2011 und 1. Januar 2012. Aufgrund der in den Jahren 2003 und 2004 für 
die Ministerbezüge dauerhaft nicht übernommenen drei Anpassungen gilt zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch der 6. Anpassungsfaktor für 
die Herabsetzung des Höchstruhegehaltssatzes auf 71,75 % und der Höchst-
grenze für die Anrechnung von Renten auf die Versorgung. Es verbleiben damit 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes noch 2 Anpassungsschritte.  

VIII. Artikel 20 wie folgt geändert: 

Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
„(1) Dieses Gesetz tritt am 1. März 2012 in Kraft.“  
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Begründung:  

Die Verschiebung des in der Drs. 12/1267 vorgesehenen Inkrafttretens (1. Juli 
2010) folgt dem Beratungsverlauf. Neben der Vermeidung der Problematik eines 
rückwirkenden Inkrafttretens dient dieses der Gewährleistung der notwendigen 
Sorgfalt der Beratung und der erforderlichen Maßnahmen für den sich anschlie-
ßenden Gesetzesvollzug.   
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